Hansestadt LUBECK 4

TAGESORDNUNG

40. Sitzung des Werkausschusses EBL

Termin

Donnerstag, 10.11.2022, 16:30 Uhr

Ort

Kantine Entsorgungsbetriebe Liibeck, MalmostraRe 22, Liibeck

Offentlicher Teil:

Eréffnung / Begruf3ung / Feststellung der
Tagesordnung / Verpflichtungen

2. Antrage und Beschlussfassung zur Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom

08.09.2022
4. Mitteilungen
4.1. Mitteilungen der Fachbereichsleitung
4.1.1. | Direktion
4.1.2. | AKW-Bauschutt
4.2. Mitteilungen der Direktion
4.2.1. | Messstationen fur Radioaktivitat an der Deponie

Niermark
4.2.2. | Wegfall der Gebuhr fir Baum- und Strauchabfuhr im

Rahmen der BU-Sitzung
4.2.3. | diverse Mitteilungen
5. Berichte
5.1. Bericht Winterdienst auf Radwegen V0O/2022/11301
6. Beschlussvorlagen
7. Uberweisungsauftrége aus der Biirgerschaft
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Antrage von Ausschussmitgliedern

8.1. AM Detlev Thannhduser (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN): VO0/2022/11490
Graffiti gegen Abfall

9. Verschiedenes

10. Ende des 6ffentlichen Teils

Nichtoffentlicher Teil:

11. Genehmigung der Niederschrift

11.1. | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
08.09.2022

12. Mitteilungen

12.1. | Mitteilungen Fachbereichsleitung

12.2. | Mitteilungen der Direktion

13. Berichte

13.1. | Quartalsbericht 11/2022 der Entsorgungsbetriebe VO/2022/11505
Lubeck

13.2. | Quartalsbericht 11/2022 der EZL GmbH V0O/2022/11506

14. Beschlussvorlagen

14.1. | Jahresabschluss zum 31.12.2021 der V0/2022/11535
Entsorgungszentrum Lubeck GmbH

15. Verschiedenes

Offentlicher Teil:

16. Bekanntgabe der im nicht offentlichen Teil gefassten
Beschlusse
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Hansestadt LUBECK 2

NACHTRAGSTAGESORDNUNG

40. Sitzung des Werkausschusses EBL

Sitzungstermin: Donnerstag, 10.11.2022, 16:30 Uhr

Sitzungsort:

Kantine Entsorgungsbetriebe Liibeck, MalmdstraBe 22, Liibeck

Offentlicher Teil:

8.2. Anfrage Stellv. AM Sophie Bachmann: Kleidertausch- V0/2022/11598
Schranke
8.3. Anfrage des AM Dr. Michaela Blunk (FDP) zur V0/2022/11600
Kompostabgabe in Niemark
Seite: 1/1

3 von 15 in Zusammenstellung




TOP 5.1

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2022/11301
offentlich

Liibeck, 26.07.2022
Bericht

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Liibeck

Bearbeitung: Manfred Rehberg (E-Mail: manfred.rehberg@ebhl.de Telefon: 70760-200)

Bericht Winterdienst auf Radwegen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
29.08.2022 Senat Nichtoffentlich  zur Senatsberatung
10.11.2022 Werkausschuss EBL Offentlich zur Kenntnisnahme
15.11.2022 Ausschuss fir Umwelt, Sicherheit und Offentlich zur Kenntnisnahme
Ordnung
21.11.2022 Bauausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
24.11.2022 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Bericht anlaRlich der aktuellen Situation des Winterdienstes auf Radwegen zur Kenntnis-
nahme.

Beschlusstext zur Bekanntgabe im 6ffentlichen Teil:
(nur bei nichtoéffentlichen Vorlagen)
A

Bericht:
Bericht zum Winterdienst auf Radwegen

Der Winterdienst auf Radwegen in der Hansestadt Libeck steht in einem Spannungsfeld
zwischen den Ansprichen der Radfahrenden, den Anforderungen der politischen Gremien,
den rechtlichen Grundlagen und der Leistungsfahigkeit der an der Durchfiihrung des Winter-
dienstes Beteiligten.

Um auf die verschiedensten Aspekte aufmerksam zu machen wird dieser Bericht verfasst.
Ausgangslage:

Im Stadtgebiet befinden sich ca. 810 km Radwege.

Davon sind 610 Kilometer Radwege als Wege in Parks, Feld- und Waldwege, begleitende

Wege des Elbe-Libeck-Kanals oder Fahrbahnen in Tempo 30 Zonen und Gehwege, die zur
Mitbenutzung durch Radfahrende freigegeben sind, klassifiziert.
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Die restlichen 200 Kilometer Radwege werden, bei entsprechender Wetterlage, federfiihrend
durch die Entsorgungsbetriebe Libeck, gerdumt und gestreut. Dabei werden auch Mitarbei-
tende des Bereiches Stadtgriin und Verkehr, sowie private Firmen eingebunden.
Rechtsgrundlagen:

StraRen und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (§ 45)

(1) Alle innerhalb von Ortsdurchfahrten gelegenen Landes- und KreisstraBen sind zu
reinigen. Entsprechendes gilt fir Gemeindestral3en und die sonstigen offentlichen Stra-
Ren innerhalb der geschlossenen Ortslage sowie fur die nach Absatz 3 besonders be-
stimmten StraRen. Art und Umfang der Reinigung richten sich nach den ortlichen
Erfordernissen der 6ffentlichen Sicherheit.

(2) Zur Reinigung gehoren auch die Schneeraumung auf den Fahrbahnen und Gehwe-
gen, Radwegen und gemeinsamen (kombinierten) Geh- und Radwegen sowie bei
Glatteis das Bestreuen der Gehwege, Radwege, gemeinsamen (kombinierten) Geh-
und Radwege, Fulgangeriberwege und der besonders gefahrlichen Fahr-
bahnstellen, bei denen die Gefahr auch bei Anwendung der im Verkehr erforderli-
chen Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar ist.

(3) Reinigungspflichtig sind die Gemeinden. Sie sind berechtigt, durch Satzung

1. einzelne aulRerhalb der geschlossenen Ortslage gelegene Strallen oder StralRenteile
in die Reinigungspflicht einzubeziehen, soweit die anliegenden Grundstlicke in ge-
schlossener oder offener Bauweise zusammenhangend bebaut sind; einzelne unbe-
baute Grundstiicke unterbrechen den Zusammenhang nicht,

2. die Reinigungspflicht ganz oder teilweise den Eigentiimerinnen und Eigentu-
mern der anliegenden Grundstiicke oder den zur Nutzung dinglich Berechtigten
aufzuerlegen,

3. die Eigentiumerinnen und Eigentiimer oder die zur Nutzung dinglich Berechtigten der
anliegenden Grundsticke sowie der durch die Stral3e erschlossenen Grundstticke zu
den entstehenden Kosten heranzuziehen; die Herangezogenen gelten als Be-
nutzerinnen und Benutzer einer Einrichtung im Sinne des § 6 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein,

4. vorzusehen, dass auf Antrag der oder des Verpflichteten eine Dritte oder ein Dritter
durch schriftliche Erklarung gegentiber der Gemeinde mit deren Zustimmung die Rei-
nigungspflicht anstelle der Eigentiimerin oder des Eigentiimers oder der oder des zur
Nutzung dinglich Berechtigten Gbernimmt,

5. Art und Umfang der Reinigungspflicht zu bestimmen.

Die Hervorhebung durch Fettdruck erfolgte durch den Berichtsverfasser

Stralenreinigungssatzung der Hansestadt Libeck
(dient der teilweisen Ubertragung der kommunalen Pflichten auf die anliegenden Grund-
stuckseigentumer)

§ 5 Ubertragung der Verpflichtung zur Schnee- u. Glattebeseitigung
(1) Die Schnee- und Glattebeseitigung folgender StralRenteile wird auf die Eigentimer/-
innen der anliegenden Grundstlicke, ausgenommen der Winterdienstklasse W 0,
Ubertragen: 1. Gehwege einschlielllich der gleichzeitig als Radweg gekennzeichneten
Gehwege sowie der Verbindungs- und Treppenwege.
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Zusammenfassung der Rechtslage:

Alle innerhalb der Ortslage liegenden Radwege sind durch die Hansestadt Libeck im Winter
zu raumen und bei Glatteis zu streuen. Dies gilt aber nur an besonders gefahrlichen Stellen,
bei denen die Gefahr nicht sofort erkennbar ist. Eine umfassende Winterdienstpflicht auf
Radwegen ergibt sich aus dem Gesetz nicht. Die Winterdienstpflicht ist nur fur kombinierte
Geh- und Radwege teilweise auf die Grundstiickseigentiimer: innen Ubertragen worden. Fur
separate Radwege bleibt die Hansestadt Libeck zustandig.

Beschlisse der Biirgerschaft:

19.01.1987
.Beim Streuen sind abstumpfende Mittel zu verwenden. Tausalz und tausalzhaltige Mittel
diirfen nur in Einzeleinséatzen an oOrtlichen Gefahrenpunkten im StraBennetz verwendet wer-
den.*
25.04.1991
... In allen Stral3enziigen der Fahrradstral8e soll nach Schneefall gerdumt werden ...
... alle Radwege von Schnee rdumen
25.02.2010
Die Radwege sollen ganzjahrig, sicher befahrbar sein
Die Burgerschaft hat zu Punkt 4.18 mit Drs. Nr. 285 den nachstehend aufgeflhrten Antrag
der Fraktion DIE LINKE einstimmig abschliefiend an den Werkausschuss der Entsorgungs-
betriebe Lubeck Uberwiesen:
Der Biirgermeister wird aufgefordert, u. a. dafiir Sorge zu tragen:
...dass man das Fahrrad in Liibeck saisonunabhéngig nutzen kann. Dafiir miissen
die Fahrradwege und StralBen gleichberechtigt von Schnee und Eis gerdumt werden.

Der Werkausschuss hat diesen Antrag mehrheitlich angenommen.

Diese drei Beschllisse formulieren eine umfassende Raum- und Streupflicht auf allen Rad-
wegen, allerdings ohne den Einsatz von Streusalz (Natriumchlorid).
Sie gilt nicht flir kombinierte Geh- und Radwege.

MaRRnahmen zur Erfiillung dieser Auftrage:

- Gemeinsam mit den Mitgliedern des ,Runden Tisches Radverkehr wurde ein Stu-
fenplan (s. Anlage) erarbeitet, aus dem ersichtlich ist, welcher Radweg in welchem
Umfang betreut wird.

- Im Internet (https://webmapluebeck.insert-infotech.de/?ShowMode=all) ist eine Karte
der Radwege veroffentlicht, die im Winter betreut werden.

- Anpassung der Rdum- und Streuplane an diese Vorgaben.

- Beschaffung von zusatzlichen Geraten zur Radwegstreuung.

- Gegenwartig werden die Radwege mit Kleinfahrzeugen (Hansa, Tremo und Kleintre-
cker 3,5 — 6 t) mit einer mechanischen Blirste oder Raumschild geraumt und tber ei-
nen sogenannten Balkenstreuer am Heck des Fahrzeugs mit Kies oder Granulat ab-
gestumpft.

- Daruber hinaus wurde in Abstimmung mit der Politik und dem Bereich Stadtgrin und
Verkehr ein Versuch gestartet, bei dem der Streusand durch ein auftauendes, nicht
umweltschadliches, Streumittel (Kaliumformiat / Natriumformiat) ersetzt wird.

Einschrankungen, die bei der Aufgabenerflllung hinderlich sind:

1. Baulicher Zustand einiger Radwege
Um eine anforderungsgerechte Raumung der Radwege durchzufihren wird Platz zur
Ablage des Schnees bendtigt. Radverkehrsflachen, die lediglich ca. 1 — 1,5 m breit
und dartber hinaus noch auf der einen Seite an einem Gehweg und der anderen Sei-
te an einer Fahrbahn gelegen sind, bieten keine Mdglichkeit dazu.
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Haufig sind die Radwege durch Wurzelaufbriiche, parkende Fahrzeuge oder ihres
schlechten baulichen Zustands nur eingeschrankt oder gar nicht mit RGumfahrzeugen
befahrbar.

Beschrankung der Befahrbarkeit der Radwege mit Fahrzeugen, die ein hoheres tat-
sachliches Gewicht als 3,5 t haben.

Die Herstellung samtlicher Verkehrsflachen in der Hansestadt Libeck erfolgt nach
RStO (Richtlinie fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen)

Die Befahrung von Geh- und Radwegen mit Kraftfahrzeugen ist grundsatzlich in der
Hansestadt Lubeck nicht vorgesehen.

Mussen Rad- und Gehwege mit Fahrzeugen befahren werden, so wird ein entspre-
chend starker dimensionierter Aufbau ausgewahlt, damit die Flachen den Verkehrs-
lasten standhalten. Gleiches gilt fir Grundstlickszufahrten. Selbst wenn diese nur mit
PKW befahren werden, wird der Aufbau des Geh- und Radweges im Bereich
der Uberfahrt verstarkt hergestellt.

Die RStO sieht grundsatzlich keine Befahrung von Geh- und Radwegen mit Kraftfahr-
zeugen vor, erlaubt jedoch Fahrzeugen des Unterhaltungsdienstes

diese Flachen zu befahren. Der Einsatz dieser Unterhaltungsfahrzeuge wird in der
StVO § 35 Abs. 6 geregelt. Hier wird eine zuldssige Gesamtmasse von Unterhal-
tungsfahrzeugen von 2,8 t vorgegeben, bei einem Reifeninnendruck von nicht mehr
als 3 bar auch bis zu 3,5 t.

Bislang wurden Radwege auch mit Geraten befahren, die ein Gewicht von bis zu 6,2 t
hatten.

Eine Gefahrdung des Verkehrs entsteht dadurch nicht, jedoch wirkt sich die Befah-
rung mit schweren Fahrzeugen nachteilig auf die Lebensdauer und die Qualitat der
Verkehrsflachen aus.

Eine Verkehrsgefahrdung kann hingegen durchaus bei einer Befahrung mit Fahr-
zeugen uber 3,5t entstehen, wenn sich Wurzelbriicken unterhalb von

Geh- und Radwegen befinden.

Diese Wurzelbriicken wurden im Jahr 2021 mehrfach installiert. Die Bricken sind le-
diglich fur Fahrzeuge bis 3,5t zugelassen. Bei der Befahrung mit deutlich schwereren
Fahrzeugen, kann ein Versagen der Brlicke nicht ausgeschlossen werden.

Daher ist es in einigen Bereichen nun nicht mehr méglich, die vollstandige Nutzlast
der vorhandenen Fahrzeuge zum Einsatz zu bringen. Fahrzeuge, die ein zuldssiges
Gesamtgewicht von ca. 6 t haben, kénnen ca. 2 t Streusand laden und damit eine
Strecke von durchschnittlich 3.100 Metern in ungefahr 2 Stunden abarbeiten. Fahr-
zeuge mit einem Einsatzgewicht von max. 3,5 t kdbnnen nur ca. 300 kg Streugut auf-
nehmen. Verringert man die mégliche Nutzlast fihrt das dazu, dass fur ein 6 t Fahr-
zeug dann sechs der 3,5 t Fahrzeuge eingesetzt werden miussten. Alternativ wirden
sich die Umlaufzeiten von bislang ca. 2 Stunden auf ca. 5 Stunden verlangern. Dar-
Uber hinaus sind sie fur den Transport eines Beifahrers geeignet.

Grundsatzliches Verbot des Einsatzes auftauender Streumittel auf 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen

Im Jahr 1981 wurde ein generelles Verbot von auftauenden Streumitteln auf 6ffentli-
chen Verkehrsflachen beschlossen. Fir Fahrbahnen wurde dieses Verbot dahinge-
hend eingeschrankt, dass der Einsatz auftauender Mittel auf Strecken, die verkehrs-
wichtig und gefahrlich sind zugelassen wurde. Als verkehrswichtig und gefahrlich
wurden die Strecken des o6ffentlichen Personennahverkehrs festgelegt. Ohne den
Einsatz von auftauenden Mittel ist ein angemessener Winterdienst nicht moglich.
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Zitat aus VKU (Verband kommunaler Unternehmen) Information Nr. 99

Im Zuge von Okobilanzen fiir den StraBenwinterdienst weil3 man heute iiberdies, dass ab-
stumpfende Stoffe keineswegs umweltfreundlicher sind als auftauende Stoffe, wenn letztere
mit modernen Streutechniken in geringer Menge verwendet werden. Und dies gilt fiir alle Ar-
ten abstumpfender Stoffe, da Produktion, Ausbringung, Wiederaufnahme und Entsorgung
der oft wesentlich gré3eren Streumengen zu einer negativen Umweltbilanz fiihren, insbe-
sondere hinsichtlich des CO2-Ausstosses.

Im Lichte dieser mittlerweile unbestreitbaren Zusammenhénge ist es die einzig sinnvolle und
zielfiihrende Lésung, um Glétte zu beseitigen, auf den Radwegen auftauende Stoffe im Win-
terdienst auszubringen, wenn dort gestreut werden soll (d.h. im Hauptradwegenetz).

Fazit bis hier:
Unter Berucksichtigung der vorgenannten Bedingungen ist es zurzeit nicht moéglich den Win-
terdienst auf Radwegen in der gewinschten Qualitat zu erbringen.

Beispiele aus anderen Kommunen:

Hamburg:
o Gesetzliche Ausgangslage: Hamburgisches Wegegesetz -> Radwege werden durch
die Stadt betreut (seit 2021).
Nur abstumpfende Streustoffe dirfen verwendet werden.
Betreutes Streckennetz Radwege 600 Km.
Streutechnik -> Hako 1600 mit Streuaufsatz (3,5 t).
Seit geraumer Zeit Versuche mit auftauenden Mitteln auf Teststrecken.

Flensburg:
o Gesetzliche Ausgangslage: StrWG SH und StraRenreinigungssatzung -> Radwege
sind auf die Anlieger Ubertragen, seit 2021 wird ein Teil von ca. 50 Km durch die
Stadt betreut.
¢ Pilot Formiate fiir ca. 50 Km Radwege.
e Betreutes Streckennetz Radwege 50 Km.
e Streutechnik -> Hako 1600 mit Streuaufsatz.

Rostock:
o Gesetzliche Ausgangslage: StrWG MV Stral3enreinigungssatzung -> Radwege wer-
den durch die Stadt betreut.
e Sole FS 100 (Natriumchlorid seit 3 Jahren)
¢ Betreutes Streckennetz Radwege nicht bekannt
e Streutechnik -> Hansa 6 t mit City Sprayer

Liibeck:

o Gesetzliche Ausgangslage: StrWG SH StraRenreinigungssatzung -> Radwege wer-
den durch die Stadt betreut (seit 2021).

o Nur abstumpfende Streustoffe dirfen verwendet werden. Pilot Formiate flr ca. 50 Km
Radwege.

e Betreutes Streckennetz Radwege 200 Km.

e Streutechnik -> Hako 1600 mit Streuaufsatz, Hansa 3,5 t mit Streuaufsatz, Hansa 6 t
mit Streuaufsatz.

Es ist offenkundig, dass das Fahrrad einen wichtigen Beitrag in der Verkehrswende leisten
kann. Selbstverstandlich ist es zulassig, die Nutzbarkeit witterungsabhangig zu verstehen,
zumal der Gesetzgeber keine umfassende Winterdienstpflicht auf Radwegen formuliert hat.
Soll die Fahrradnutzung auch im Winter méglich sein, missen auftauende Mittel eingesetzt
werden. Aus Sicht der Verwaltung ergeben sich folgende Handlungsalternativen:
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—

Einsatz von Streusalz (Natriumchlorid)

2. Einsatz von Formiaten mit Fahrzeugen bis 3,5 t Einsatzgewicht. Bei dieser Variante
mussen erheblich langere Einsatzzeiten in Kauf genommen werden (was die Mal}-
nahme schon in Frage stellt) oder deutliche mehr Fahrzeuge und Personal eingesetzt
werden.

3. Einsatz von Formiaten mit Fahrzeugen bis 6 t Einsatzgewicht. Hier missten die be-

troffenen Radwege baulich erttchtigt werden.

Aus Sicht der Verwaltung sollte der Einsatz von Streusalz als Salz-/Sandgemisch erlaubt
werden. Dieses Verfahren ist erprobt, kurzfristig umsetzbar und wirkungsvoll. Im Verhaltnis
zum Einsatz auf den Fahrbahnen wirde die bendtigte Salzmenge lediglich um ca. 10 % stei-
gen.

Unabhangig von der Vorzugsvariante missen Radwege grundsatzlich so beschaffen sein,
dass ausreichend Ablageflache fir geraumten Schnee vorhanden ist. Das ist sehr haufig
nicht der Fall.

Stellungnahme Klimaleitstelle:

Ein zunehmender Modal-Split des Radverkehrs ist fur die Verkehrswende und das Erreichen
der Klimaschutzziele der HL unabdinglich. Ein zuverlassiger Winterdienst auf Radverkehrs-
anlagen ist zentraler Treiber fir die Nutzung des Rads im Winter, da er die Unfallgefahr re-
duziert und das schwierige Vorankommen minimiert.

Eine klimaschutzrelevante Betrachtung der verschiedenen Streumoglichkeiten und Hand-
lungsalternativen stellt sich wie folgt dar:

Abstumpfende Streumittel sollten fir die Streuung der Radverkehrsanlagen nicht verwen-
det werden. Zum einen wird flr die Herstellung und den Auf- und Abtrag ein vielfach hdherer
Primarenergiebedarf als bei abtauenden Streumitteln bendtigt. Zum anderen ,kdnnen diese
Stoffe kaum so dicht gestreut werden, dass sie Uberhaupt eine Verbesserung des Kraft-
schlusses zwischen Radreifen und Schneeauflage erbringen kénnen.” (VKU, Information Nr.
99).

Eine Beflrwortung der Handlungsalternative 1: Einsatz von Streusalz (Natriumchlorid)
kann aufgrund der Umweltschadlichkeit durch Versalzung von Béden, Gewassern und Ab-
wassern und den damit verbundenen Folgen fiir Flora und Fauna nicht ausgesprochen wer-
den.

Allerdings zeigen Best-Practice-Beispiele aus skandinavischen Landern (Schweden, Finn-
land) und deutschen Kommunen (Hannover, Rostock) positiv zu bewertende Resultate bei
der Kombination einer moglichst besenreinen mechanischen Raumung und dem anschlie-
Renden minimalen Auftrag einer Salzlésung. (vgl. VKU, Information Nr. 99 und Nationaler-
Radverkehrsplan). Naturlich ist auch dies mit einer technischen Umristung der Raumfahr-
zeuge verbunden.

Handlungsalternative 2 Einsatz von Formiaten mit Fahrzeugen bis 3,5 t Einsatzgewicht
mit deutlich langeren Einsatzzeiten wird der zeithah nétigen Rdumung der Radverkehrsan-
lagen nicht gerecht.

Als Pendant zur sog. Sommerstralie béte es sich bei Nicht-Gewahrleistung der Raumung
von Radverkehrsanlagen an, ,WinterstraRen® flir den Radverkehr auf zentralen, 4-spurigen
StralRen (Bspw. Ratzeburger Allee, Kronsforder Allee, ...) einzurichten. Sprich, jeweils eine
der beiden Spuren vorrangig fur den Radverkehr freizugeben. Umsetzbar ware diese Mal3-
nahme im Zuge der ,Smart City*“.

Die Anzahl und Wegstrecke der verbliebenen Radverkehrsanlagen ware auf diese Weise
ebenfalls reduziert, was den langeren Einsatzzeiten entgegenwirken wirde.
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Handlungsalternative 3 Einsatz von Formiaten mit Fahrzeugen bis 6 t Einsatzgewicht
bringt die bauliche Ertlichtigung der Radverkehrsanlagen mit sich. Aufgrund der enorm lan-
gen Zeitdauer fir Planung, Umsetzung etc. kann diese Losung zumindest kurz- und mittel-
fristig nicht als Beitrag zum Klimaschutz verstanden werden.

Stellungnahme Fahrradbeauftragte:

In Libeck wird das ganze Jahr Uber Fahrrad gefahren, der Radverkehrsanteil an den zu-
rickgelegten Wegen betragt ca. 20 %. Um das Radfahren im Winter fur Schaler:innen und
alle anderen Alltagsradfahrenden zu gewahrleisten, hat der Runde Tisch Radverkehr (Mit-
glieder sind die Blrgerschaftsparteien, Verbande und Vereine) einen Winterdienstplan erar-
beitet. Darin ist festgelegt, welche Strecken prioritar gerdaumt und gestreut werden sollen.
Hierzu gehodren u.a. die FahrradstralRe in der Altstadt, alle Radverkehrsanlagen in Hauptver-
kehrsstrallen mit einem hohen Schiler:innenverkehr und wichtige Alltagsradrouten.

Die verlassliche und sichere Befahrbarkeit von Hauptradrouten ist fiir Radfahrende im Winter
sehr wichtig. Der Winterdienst mit Formiaten sollte aus Sicht der Radverkehrsbeauftragten in
einem ersten Schritt auf das gesamte prioritdre Radverkehrsnetz ausgeweitet werden, damit
die Radwege verlasslich nutzbar sind. Zu klaren ist der Winterdienst auf Strecken mit Baum-
wurzelbriicken (bisher erst der Radweg auf der Ostseite der Wallbrechtstrale), auf denen
der Winterdienst mit kleineren Fahrzeugen ausgefiihrt werden muss, die aber ebenfalls eine
hohe Bedeutung flir den Radverkehr haben. In einer zweiten Stufe sollte der Winterdienst
auf Nebenstrecken des Radverkehrs auf die Aufbringung von Formiaten umgestellt werden.
Ein kurzfristiger Ausbau der Radinfrastruktur fir die Befahrung mit gréReren, schwereren
Fahrzeugen fur den Winterdienst mit Formiaten wird momentan als unrealistisch einge-
schatzt.

Zur jahrlich stattfindenden Winterdienstbesprechung der Entsorgungsbetriebe werden auch
der ADFC LUbeck e.V. und die Radverkehrsbeauftragte eingeladen, so dass Belange des
Radverkehrs im Winterdienst direkt ausgetauscht werden kénnen. Als problematisch stellt
sich immer wieder das Radfahren auf Radfahr- oder Schutzstreifen auf der Fahrbahn dar,
auf denen aus Platzgrinden meist der gerdumte Schnee der Kfz-Spuren gelagert wird. Hier-
fur sollte eine bessere Lésung gefunden werden.

Anlagen:
Stufenplan

Senator Ludger Hinsen
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TOP 8.1

» Nr. VO/2022/11490
offentlich

Liibeck, 15.09.2022

Anfrage

Bearbeitung: Nicolas Doring (E-Mail: nicolas.doering@luebeck.de Telefon: 122-1041)

AM Detlev Thannhiuser (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN): Graffiti gegen
Abfall

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
10.11.2022 Werkausschuss EBL Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Die Stadt Neuminster hat die Kampagne #deinmill gestartet. Ziel der Kampagne ist es,
Bilrger:innen — und dabei vor allem junge Leute — zur Mitnahme des eigenen Mills zu moti-
vieren.

Kann sich die EBL eine solche Kampagne auch in Lubeck vorstellen?

Details zur Kampagne:

Mittels einer Schablone wird die Botschaft ,Nimm.Mich.Mit. #deinmUll* auf Gehwege ge-
spriht. Der Spruch taucht immer an anderen Orten der Stadt auf, um der Gewdhnung vorzu-
beugen.

In Neumunster sollen die dort tatigen Kolonnen die Schablonen bei sich tragen und immer
mal wieder ein Graffiti hinterlassen.

Der Hashtag #deinmuill fGhrt zu Twitter und Instagram Accounts, in denen Kunstlerinnen dem
Muill eine Stimme geben. Insbesondere jlingere Personen sollen von der Kampagne ange-
sprochen werden.

#deinmill darf Spall machen und soll dazu einladen, sich spielerisch mit dem ernsten Thema
auseinanderzusetzen.

Die Schablone besteht vollstandig aus recyceltem Kunststoff. In den Spruhflaschen befindet

sich Kreidefarbe in verschiedenen Ténen. Diese ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar und
wird im Lauf der Zeit vom Pflaster gewaschen.

Begriindung:
Erfolgt mandlich.

Anlagen:

Seite: 1/1
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TOP 8.2

Fraktion 21 » Nr. VO/2022/11598
in der offentlich
Blrgerschaft

der Hansestadt Liibeck Fraktion21 Libeck, 27.10.2022

Antrag

Bearbeitung: Christiane Nimz (E-Mail: christiane.nimz@luebeck.de Telefon: 122-1013)

Anfrage Stellv. AM Sophie Bachmann: Kleidertausch-Schranke

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

10.11.2022 Werkausschuss EBL Offentlich zur Kenntnisnahme
Antrag:

Die Verwaltung wird gebeten zu beantworten, ob — analog zu den bereits bestehenden Foodsharing-
Schranken -

e zusatzlich ,Kleidertausch-Schranke” in Libeck aufgestellt werden kdnnten,
e was hierfiir notig ware,
e ob die Pflege der Schranke ggf. Giber das Ehrenamt ausgefiihrt werden kénnte?

Um schriftliche Beantwortung zur nachsten EBL-Sitzung wird gebeten.

e Die Antwort soll u. a. die Kosten fiir Aufstellung und ggf. Wartung/Sauberung, haftungsrele-
vante Aspekte und Losungsvorschlage dazu, sowie mogliche Aufstellungsorte beinhalten.

e Die Antwort soll ggf. auch auflisten, wo in Liibeck bereits Angebote fiir kostenlose Kleidung
bestehen und zu diesen jeweils angeben, ob die Ausgabe an bestimmte Voraussetzungen ge-
knlpft ist.

Begriindung:

Zu glinstig hergestellt, nur kurz getragen, Reparaturen zu teuer - das Phanomen ,Fast Fashion” sorgt
leider auch in Liibeck fiir wachsende Mengen an ,,Kleidungsmdll“.

Trotz aller Bemihungen werden zu viele Kleidungsstiicke schon vor der eigentlichen, durch Ver-
schleiB verursachten Abnutzung zu DAmmmaterial verarbeitet oder verbrannt und somit nicht mehr
der Verwertung der 1. Wahl zugefiihrt. Das stellt eine erhebliche Umweltbelastung da, denn jedes
hergestellte Kleidungsstiick verbraucht Wasser, Boden, Dinger, Erdol, Pestizide und Farbstoffe.
Gleichzeitig gibt es in Liibeck viele Menschen, die sich iiber ein Angebot freuen wiirden, 6ffentlich
zuginglich, barrierefrei, niedrigschwellig und unabhingig von Offnungszeiten Kleidung abgeben
und annehmen zu kénnen.

Als Vorbild kénnte ein Schrank aus Frankreich dienen unter https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1S1ql59UinDEmykfJUMdZSApGt5wItUHP. Kleidertauschschrianke kénnen dazu beitragen, Klei-
dungsabfille zu reduzieren, Menschen zum Kleidungstausch anzuregen und auch Personenkreise mit
Kleidung auszustatten, die die reguldren Preise im Geschaft nicht bezahlen kénnen.

Anlagen:

Seite: 1/2
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Vorsitzende/r
der Fraktion 21
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TOP 8.3

» Nr. VO/2022/11600
offentlich

Liibeck, 27.10.2022

Anfrage

Bearbeitung: Natalie Beisiegel (E-Mail: natalie.beisiegel@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage des AM Dr. Michaela Blunk (FDP) zur Kompostabgabe in
Niemark

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
10.11.2022 Werkausschuss EBL Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Wie grol} ist die Menge an Kompost, welche in Niemark pro Jahr produziert wird? Wie grof3
ist der Anteil davon, der dort bisher pro Jahr kostenfrei zur Selbstabholung zur Verfligung
gestellt wurde?

Warum ist das Angebot zur kostenfreien Selbstabholung von Kompost aktuell eingestellt?
Warum wurde die Offentlichkeit daraufhin nicht informiert?

Der aktuelle Flyer "Bioabfall", welcher auf der Homepage abrufbar ist, tatigt folgende Aussa-
ge: "Im Biomassewerk Niemark kénnen Sie kostenlos Kompost flir lhren Garten erhalten. Sie
muassen nur Gefalt und Schaufel mitbringen." https://www.entsorgung.lue-
beck.de/files/Flyer/flyer_bioabfall_ebl_deutsch.pdf

Ist geplant das Angebot zuklnftig wieder anzubieten (ggf. auch gegen eine Gebuhr)?

Begriindung:

Anlagen:

Seite: 1/1

15 von 15 in Zusammenstellung



	Tagesordnung
	Nachtrag
	N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G

	Ö Top 5.1 VO/2022/11301
	Anlass:
	Bericht:

	Ö Top 5.1 VO/2022/11301 Anlage 01 'Anlage VO 2022-11301 - Radwege_Winterdienstprioritäten'
	Ö Top 8.1 VO/2022/11490
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 8.2 VO/2022/11598
	Ö Top 8.3 VO/2022/11600
	Anfrage:
	Begründung:


